
WICHTIGE HINWEISE
für die Benutzung der E-Kartbahn Sensadrom

Die Karts können erst ab einer Mindestgröße von 1,45 m gefahren werden.

Auf enganliegende Kleidung und festes Schuhwerk ist zu achten.

Grundsätzlich sind Integralhelme zu tragen. Bei Leihhelmen ist aus hygienischen  
Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht.

Gefährliche Fahrweisen und Kollisionen, die den Karts schaden, berechtigen  
uns, Sie von der Weiterfahrt ohne Rückerstattung des Fahrpreises auszuschließen.

Es können max. 10 Karts gleichzeitig auf der Strecke fahren, ausgenommen spezielle
Aktionscups. Hier gelten die entsprechenden Vorgaben.

Die Exklusivität der Bahn können wir nur beim PremiumCup oder speziellen  
Aktionscups garantieren.

Bei allen anderen Cups behalten wir uns vor, bei Nachfrage mit Einzeltickets aufzufüllen.

Die Rennlizenz ist obligatorisch für Neukunden.  
Sie bietet Ihnen zahlreiche Vorteile wie z. B.:

 Es ist kein mehrmaliges Registrieren bei Folgebesuchen notwendig
 Die Rennergebnisse werden Ihnen per Email zugesandt
 Sie bekommen eine Geburtstagsüberraschung per Email und werden aktuell
 über exklusive Angebote und Neuigkeiten informiert.

Minderjährige Fahrer benötigen eine vom Erziehungsberechtigten bzw. dessen  
Stellvertreter unterschriebene Haftungserklärung. Dieser leistet vor Ort eine  
Unterschrift. In Abwesenheit des gesetzlichen Vertreters muss eine Fotokopie  
des Personalausweises und das Formular der Haftungserklärung für Einzel- 
personen ausgefüllt vorgelegt werden. 
Die Haftungserklärung erhalten Sie unter: www.sensadrom.de

Personen, die unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss oder dem Einfluss  
sonstiger berauschender Mittel stehen, ist die Benutzung der Karts untersagt.

SENSAPOLIS GmbH | Melli-Beese-Str. 1 | 71063 Sindelfingen | Tel.: 07031/204853-80 | welcome@sensadrom.de


